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»  Bitte fUlle das Personalienblatt digital aus, da die integrierten Kommentare Dir eine wertvolle
Hilfestellung bieten

»  Bitte reiche das ausgefiilite Personalienblatt so schnell wie moglich ein

» Bitte verwende diesen Riicksendeschein fur den Versand Deiner Unterlagen

» Zudem haben wir eine Checkliste erstellt, die fur einen reibungslosen Ablauf und Deinen Komfort
gedacht ist. Bitte fillle diese sorgféltig aus, denn sie hilft Dir, alle benétigten Informationen und
Dokumente mihelos zusammenzustellen

Checkliste

O Personalienblatt: ausgedruckt und handschriftlich unterzeichnet
[ batumseingabe: ist vollstandig (inkl. Jahr) eingetragen

0 Namen: korrekt und vollstandig erfasst (Vorname ist im Vornamefeld eingetragen /
Nachname ist im Nachnamefeld eingetragen)

[] Bildungsgang: Gemass Ausbildungsvertrag eingetragen

1 Wohnsitzbescheinigungen: im Original vorhanden


mailto:hfsv@ipso.ch

Interkantonale Vereinbarung tiber Beitrage an die Bildungsgéange der héheren Fachschulen (HFSV)

Personalienblatt zur Bestimmung des zahlungspflichtigen Kantons (2020)

Sobald Sie einen Buchstaben auf der Riickseite erreicht haben, miissen Sie keine weiteren Fragen beantworten.

Hohere Fachschule: Bildungsgang:
ipso Bildung AG

Vollzeit oder Teilzeit: Teilzeit

Datum Ausbildungsbeginn: Telefon-Nummer:

E-Mail-Adresse:

Name: Vorname: Geburtsdatum:
Sozialversicherungs-Nr (AHVN13): 756.__ . . keine AHVN13 vorhanden |:|
Nationalitat: Heimatort: Heimatkanton:
Zivilrechtlicher Wohnsitz Strasse: Kanton:

der/des Studierenden bei PLZ/Ort:

Ausbildungsbeginn )
Im Kanton wohnhatft seit (Datum):

Eltern (Inhaber bzw. Name: Kanton:
frihere Inhaber der

elterlichen Sorge)! Gleiche Adresse? O ja 0O nein: bitte Adresse angeben

Adresse:
1. Sind Sie bei Ausbildungsbeginn 18 Jahre alt oder O ja =» weiter bei Frage 2
alter? O nein =» weiter bei Frage 6
2. Waren Sie vor Beginn der Ausbildung wahrend
mindestens 24 Monaten finanziell unabhéngig?, O ja =» weiter bei Frage 3
ohne gleichzeitig in einer beruflichen Grund- O nein = weiter bei Frage 4
bildung zu sein? (Dieser Zeitraum muss nicht
unmittelbar vor der geplanten Ausbildung liegen.)
3. Haben Sie wahrend dem Zeitraum der finanziellen
Unabhangigkeit mindestens 24 Monate O ja =>flllen Sie auf der Rickseite Ziffer D aus
ununterbrochen im selben Kanton (oder im O nein = weiter bei Frage 4
Firstentum Liechtenstein) gewohnt?3
4. Sind Sie Flichtling oder staatenlos? O ja => weiter bei Frage 5
O nein = weiter bei Frage6
5. Wohnen Ihre Eltern im Ausland (ohne Firstentum O ja =>fillen Sie auf der Ruckseite Ziffer B aus
Liechtenstein) oder sind Sie elternlos? O nein =» weiter bei Frage 9
6. Sind Sie Schweizerin oder Schweizer oder Blr- O ja =» weiter bei Frage 7
gerin oder Biirger des Firstentums Liechtenstein? O nein =» weiter bei Frage 9
7. Sind Sie Auslandschweizerin oder Ausland-
schweizer (Schweizerin oder Schweizer, deren beide O ja =>fillen Sie auf der Rickseite Ziffer A aus
Elternteile im Ausland (ohne Furstentum Liechtenstein) O nein =» weiter bei Frage 8
wohnen oder die elternlos im Ausland (ohne Firstentum
Liechtenstein) leben)? 4
8. Besteht fiir Sie zurzeit eine Beistandschaft oder O ja =>fillen Sie auf der Riuckseite Ziffer E2 aus
standen Sie bis zu Ihrem 18. Geburtstag in der O nein => fullen Sie auf der Rickseite Ziffer E1 aus
Schweiz oder im Firstentum Liechtenstein unter
Vormundschaft bzw. waren Sie Betroffene/r einer
Kindesschutzmassnahme?
9. Wohnen lhre Eltern in der Schweiz oderim O ja =>flllen Sie auf der Ruckseite Ziffer E1 aus
Furstentum Liechtenstein? O nein => weiter bei Frage 10
10. Besteht fuir Sie zurzeit eine Beistandschaft oder
standen Sie bis zu Ihrem 18. Geburtstag in der O ja = fullen Sie auf der Rickseite Ziffer E2 aus
Schweiz oder im Firstentum Liechtenstein unter O nein =» weiter bei Frage 11
Vormundschaft bzw. waren Sie Betroffene/r einer
Kindesschutzmassnahme?
11.Haben Sie bei Ausbildungsbeginn in der Schweiz
oder im Furstentum Liechtenstein zivilrechtlichen O ja =>flllen Sie auf der Ruckseite Ziffer C aus
Wohnsitz aufgrund einer Aufenthaltsbewilligung, O nein => fillen Sie auf der Ruckseite Ziffer F aus

die nicht zum Zweck der Ausbildung ausgestellt
worden ist?



HighlightDiese Information findest Du in dem Ausbildungsvertrag unter Bildungsangebot, z.B.  Informatiker/in HF
Diese Information findest Du in dem Ausbildungsvertrag unter Bildungsangebot, z.B.  Informatiker/in HF

ManuelaWittmann
Kommentar zu Text
Completed set by ManuelaWittmann

ManuelaWittmann
Kommentar zu Text
None set by ManuelaWittmann

Personalienblatt
Bitte beachte, dass das Personalienblatt korrekt und vollständig ausgefüllt wird. Ansonsten können die Kantone die Unterstützungsgelder verweigern.

finanziell unabhängig
Hast Du vor dieser Ausbildung mindestens zwei Jahre lang eigenständig Deinen Lebensunterhalt bestritten? 
Wichtig ist, dass Du in dieser Zeit keine berufliche Grundbildung (obligatorische Schuljahre oder Lehre) absolviert hast. 
Diese zwei Jahre müssen nicht direkt vor der aktuellen Ausbildung liegen.

Auslandsschweizer/in
Das trifft auf Dich zu, wenn:

- Deine beiden Eltern im Ausland wohnen
- Du elternlos im Ausland lebst 

Bitte beachte, dass Lichtenstein als Inland gilt.

Wohnsitz
Hast Du eine gültige Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz oder Liechtenstein? Z.B.: Arbeitsbewilligung, Familienzusammenführung, Nichterwerbstätigen-Bewilligung, Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) etc.?

Nationalität
Bist Du Schweizer/Schweizerin?
Dann ist die Eingabe als Schweizer/Schweizerin notwendig.

Bist Du kein Schweizer/keine Schweizerin?
Bitte trage Deine vorhandenen Nationalitäten ein.

Heimatort
Du bist Schweizer/Schweizerin:
im Schweizer Pass und der ID findest Du Dein Heimatort.

Du bist kein Schweizer/keine Schweizerin:
keine Eingabe ist notwendig.

Heimatkanton
Du bist Schweizer/Schweizerin:
die Eingabe des Heimatkantons ist erforderlich. 

Du bist kein Schweizer/keine Schweizerin:
keine Eingabe ist notwendig.


Interkantonale Vereinbarung tiber Beitrdge an die Bildungsgénge der hdheren Fachschulen (HFSV)

Bitte in dieser Kolonne
nur ein Feld ausfillen

Zahlungspflichtig ist der Heimatkanton. Bei mehreren durch Geburt erworbenen
Heimatorten ist der erstgenannte Heimatort massgebend, sonst gilt das zuletzt
erworbene Birgerrecht.

Legen Sie eine offizielle Bestatigung bei, aus denen der Aufenthalt ihrer Eltern bzw.
Ihr eigener Aufenthalt im Ausland und Ihr Heimatort hervorgehen (erhéltlich je nach
Zustandigkeit beim schweizerischen Konsulat oder einer anderen Behdrde im
betreffenden Land).

Zusténdiger
Heimatkanton:

Zahlungspflichtig ist der Kanton, dem Sie vom Bundesamt fiir Migration zugewiesen
worden sind.

Legen Sie eine Kopie lhres Ausléanderausweises bei (wenn er noch nicht ausgestellt
wurde: eine Bestatigung des zugewiesenen Kantons).

Zustandiger
Kanton:

Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem Sie bei Ausbildungsbeginn zivilrechtlichen
Wohnsitz haben.

Legen Sie eine Kopie lhres Ausldnderausweises bei.

Zusténdiger
Wohnkanton:

Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem Sie letztmals vor Ausbildungsbeginn
wahrend mindestens 24 Monaten ununterbrochen gewohnt haben und gleichzeitig
finanziell unabhéngig gewesen sind. Bitte bestatigen Sie fur diesen
zusammenhangenden Zeitraum die Art der finanziellen Unabhangigkeit und Ihren
zivilrechtlichen Wohnort.

Zustandiger
Kanton:

Zivilrechtlicher Wohnsitz* von bis Art der finanziellen Unabhangigkeit
(Gemeinde und Kanton) (Arbeitgeber / sonstige Art)®
(genaues Datum)

von bis

(genaues Datum)

*Legen Sie fir jeden oben genannten Zeitabschnitt eine Wohnsitzbestatigung der betreffenden

Gemeinde bei, die bei Studienbeginn nicht dlter als 3 Monate ist.

= m

Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem lhre Eltern bei Ausbildungsbeginn Wohnsitz
haben. Falls die Eltern verstorben sind, gilt der letzte Wohnsitz des letztverstorbenen
Elternteils.

Legen Sie eine Wohnsitzbestatigung eines Elternteils bzw. des Inhabers der
elterlichen Sorge bei, die bei Studienbeginn nicht alter als 3 Monate ist.

Zusténdiger
Wohnkanton der
Eltern:

Zahlungspflichtig ist der Kanton, in dem sich die zuletzt zustandige Kindes- und

Zustandiger

E Erwachsenenschutzbehdrde (KESB) befindet. Kanton:

2 Legen Sie eine Bestatigung der zustandigen Kindes- und
Erwachsenenschutzbehdrde (KESB) bei.

F Fur Ihr Studium Gbernimmt kein Kanton im Rahmen der Interkantonalen Land:
Vereinbarung Uber Beitrdge an die Bildungsgange der héheren Fachschulen (HFSV)
Beitrage.

Geben Sie bitte im Feld rechts Ihr Heimatland an.
Legen Sie eine Kopie lhres Passes und im Fall des Wohnsitzes in der Schweiz zum
Zweck des Studiums eine Kopie der Aufenthaltsbewilligung bei.

Ich bestatige die Richtigkeit der obenstehenden Angaben.

Ort/Datum Unterschrift der/des Studierenden

EDK — Geschéftsstelle HFSV Februar 2020

Das ausgefiillte Personalienblatt ist an den Bildungsanbieter (Schule) zu senden!



Kommentar zu Text
Eine Wohnsitzbestätigung kannst Du bei Deiner jetzigen oder ehemaligen Einwohnergemeinde anfordern. Achte bitte darauf, dass Du Deinen Wohnsitz der letzten 24 Monate vor dem Ausbildungsbeginn vollumfänglich bestätigst.

Kommentar zu Text
Wenn Du in den letzten 24 Monaten vor Schulbeginn von Deinen Eltern finanziell abhängig warst (ganz oder teilweise), ist eine Wohnsitzbestätigung Deiner Eltern ebenfalls beizulegen.

ManuelaWittmann
Kommentar zu Text
Rejected set by ManuelaWittmann

ManuelaWittmann
Kommentar zu Text
Completed set by ManuelaWittmann

ManuelaWittmann
Kommentar zu Text
Accepted set by ManuelaWittmann

Comment on Text
Beispiel: Münsingen, Bern

Comment on Text
Beispiel: Post AG

Comment on Text
Das Personalienblatt muss ausgedruckt und unterschrieben werden.
Das unterschriebene Personalienblatt sowie die Wohnsitzbestätigungen müssen uns im Original eingereicht werden. Per E-Mail eingereichte Unterlagen akzeptieren die Kantone nicht


Interkantonale Vereinbarung tiber Beitrdge an die Bildungsgénge der hdheren Fachschulen (HFSV)

Erlauterungen zum Personalienblatt

Das Personalienblatt dient zur Feststellung, welcher Kanton fir die Finanzierung lhres Studiums im Rahmen
der Interkantonalen Vereinbarung tber die Héheren Fachschulen (HFSV) zustandig ist.

Da es bei der Finanzierung um grosse Geldsummen geht, bitten wir Sie, die Fragen genau zu beantworten.

Bitte beachten Sie, dass Sie keine weiteren Fragen beantworten dirfen, sobald Sie einen Buchstaben auf der
Ruckseite erreicht haben. Bei Unklarheiten wenden Sie sich bitte an die Kontaktperson Ihrer Schule.

Personen aus dem Firstentum Liechtenstein sind Schweizern gleichgestellt und gelten deshalb nicht als
Auslander.

Samtliche Wohnsitzbestatigungen sind im Original vorzulegen. Sie dirfen bei Studienbeginn nicht
alter als 3 Monate sein. Der Niederlassungsausweis gilt nicht als Wohnsitzbestatigung.

Zum Begriff «Eltern» und «Inhaber der elterlichen Sorge»:

- Hier ist der Vater oder die Mutter gemeint. Es ist nicht nétig, von beiden Elternteilen Wohnsitzbestati-
gungen einzureichen. Leben die Eltern in verschiedenen Kantonen, ist die Wohnsitzbestétigung jenes
Elternteils beizulegen, der vor der Mindigkeit das Sorgerecht innehatte bzw. bei gemeinsamem Sorgerecht
derjenige Elternteil, bei dem Sie vorwiegend gelebt haben.

- Sollte der Name dieses Elternteils anders lauten als Ihr Name, so ist die Elternbeziehung mit der Kopie
eines amtlichen Dokumentes zu belegen.

2Zum Begriff ,finanzielle Unabhéangigkeit* (Frage 2):

- Entscheidend ist eine Periode von mindestens 24 Monaten finanzieller Unabhé&ngigkeit von den Eltern.
Dies bedeutet, dass Sie Uber ein eigenes Einkommen verfiigen, das ausreicht, um Ihren Grundbedarf
(Lebenskosten, Miete, Studiengebihren etc.) abzudecken.

- Die finanzielle Unabhangigkeit muss mit der Angabe einer Erwerbstatigkeit (Arbeitgeber) bzw. sonstiger Art
von Erwerbstatigkeit belegt werden.

- Als sonstige Art der Erwerbstatigkeit gilt auch die Fiihrung eines Familienhaushalts, das Leisten von
Militardienst, der Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung, Invalidenversicherung, Sozialhilfe,
Praktika, die nicht im Rahmen einer Ausbildung geleistet werden, usw. Ein unbezahlter Urlaub muss die
Periode von 24 Monaten nicht unterbrechen, sofern die finanzielle Unabhangigkeit von den Eltern gegeben
ist; ein solcher Urlaub ist ebenfalls unter D aufzufiihren.

- Fur die Einstufung von Praktika als Erwerbstatigkeit oder als Ausbildung ist die finanzielle Unabhangigkeit
von den Eltern entscheidend.

- Mit ,vor Beginn der Ausbildung® ist nicht gemeint, dass die Periode der finanziellen Unabh&ngigkeit
unmittelbar vor dem Ausbildungsbeginn stattgefunden haben muss. Sie kann auch langere Zeit
zurlickliegen. Die Ausbildungsjahre (Lehrzeit) gelten nicht als finanzielle Unabhéngigkeit.

8Zum Begriff ,ununterbrochener Wohnsitz* (Frage 3):

- Entscheidend ist, dass Sie wahrend der Periode finanzieller Unabhéangigkeit mindestens 24 Monate zivil-
rechtlichen Wohnsitz im selben Kanton gehabt haben. Sollte dies auf mehrere Kantone zutreffen, muss
derjenige angegeben werden, der ndher am Ausbildungsbeginn liegt.

Legen Sie eine Wohnsitzbescheinigung der zustandigen Gemeinde bei, aus der die letzte zusammen-
hangende Periode von 24 Monaten vor Beginn der Ausbildung hervorgeht. Falls Sie in dieser Zeit in
mehreren Gemeinden im gleichen Kanton wohnhaft waren, legen Sie pro Gemeinde eine Wohnsitz-
bescheinigung bei.

4Zu Frage 7:

- Wenn ein Elternteil in der Schweiz oder im Firstentum Liechtenstein lebt, ist diese Frage mit nein zu
beantworten.

- Bei mehreren durch Geburt erworbenen Heimatorten ist der erstgenannte Heimatort massgebend,
ansonsten gilt das zuletzt erworbene Burgerrecht.

Zu Frage 8 und 10:

- Der Begriff ,Unter Vormundschaft” betrifft
a) minderjahrige Personen, die aufgrund einer angeordneten Kindesschutzmassnahme nicht unter der
elterlichen Sorge stehen bzw. standen.
b) Volljahrige Personen, die Betroffene einer Erwachsenenschutzmassnahme sind.



Interkantonale Vereinbarung tiber Beitrdge an die Bildungsgénge der hdheren Fachschulen (HFSV)
Zu Frage 11:

- Sie haben in der Schweiz zivilrechtlichen Wohnsitz, wenn Ihr Schweizer Wohnort lhrem Lebensmittelpunkt
entspricht. In der Regel gilt als Nachweis eine Niederlassungsbewilligung oder eine Aufenthaltsbewilligung,
die nicht nur zum Zwecke des Studiums ausgestellt worden ist.

- Falls dies fur Sie zutrifft, beantworten Sie bitte die Frage 11 mit "ja" und fullen auf der Riickseite des
Personalienblatts Ziffer C aus, andernfalls beantworten Sie die Frage mit "nein” und fiillen Ziffer F aus.

Zur Information:
Wortlaut des Artikels 5 der Interkantonalen Vereinbarung tber Beitrage an die Bildungsgange der
héheren Fachschulen (HFSV):

Zahlungspflichtiger Kanton

1 Zahlungspflichtig fir Beitragsleistungen gemass Artikel 3, 6 und 7 der Vereinbarung ist der Wohnsitzkanton
zum Zeitpunkt des Ausbildungsbeginns.

2 Als Wohnsitzkanton von Studierenden gilt der letzte Kanton, in dem miindige Studierende vor
Ausbildungsbeginn mindestens zwei Jahre ununterbrochen gewohnt haben und, ohne gleichzeitig in Bildung
zu sein, finanziell unabh&ngig gewesen sind; als Erwerbstétigkeit gelten auch die Fihrung eines
Familienhaushaltes und das Leisten von Militar- und Zivildienst.

3 Bei Studierenden, welche die Voraussetzungen von Absatz 2 nicht erfillen, gilt als Wohnsitzkanton:

a. der Heimatkanton fiir Schweizerinnen und Schweizer, deren Eltern im Ausland wohnen oder die elternlos
im Ausland wohnen; bei mehreren Heimatkantonen gilt das zuletzt erworbene Birgerrecht,

b. der zugewiesene Kanton fir miindige Fluchtlinge und Staatenlose, die elternlos sind oder deren Eltern im
Ausland wohnen,

c. der Kanton des zivilrechtlichen Wohnsitzes fur miindige Auslanderinnen und Auslénder, die elternlos sind
oder deren Eltern im Ausland wohnen, und

d. in allen Ubrigen Fallen der Kanton, in dem sich bei Ausbildungsbeginn der zivilrechtliche Wohnsitz der
Eltern bzw. der Sitz der zuletzt zustédndigen Vormundschaftsbehérde [neu: Kindes- und
Erwachsenenschutz-behérde (KESB)] befindet.

Beschluss der Konferenz der Vereinbarungskantone HFSV vom 25. Oktober 2019:

1 Art. 5Abs. 2 HFSV wird kiinftig dahingehend interpretiert, dass das Augenmerk schwergewichtig
auf die beiden Merkmale der finanziellen Unabhangigkeit und des gleichzeitigen ununterbrochenen
Wohnsitzes in einem Kanton gelegt wird. Der Ausbildungsstatus der Studierenden (mit Ausnahme
der beruflichen Grundbildung) wird hingegen vernachlassigt.

2 Die Regelung gilt fuir beitragsberechtigte HFSV-Bildungsgange, die nach dem 15. Mai 2020 beginnen,
d.h. ab Stichtag 15. November 2020 (gemass Art. 5 der Richtlinien der Geschéftsstelle HFSV zum
Vollzug der HESV).
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